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Im ersten Bauabschnitt zwischen Max-
Weigelt-Straße und Schönauer Straße ist 
der Bauablauf bis Ende des Jahres wie 
folgt eingeplant.

ich möchte Sie an dieser Stelle gern über 
die Straßenbaumaßnahme im oberen 
Ortsteil von Neukirchen informieren. 

Seit dem 01.Oktober 2019 bis zum 30. 
Oktober 2019 ist der Bereich der Haupt-
straße zwischen Schießgasse und Ein-
mündung Feldrain voll gesperrt. Das be-
deutet, dass auch aus Richtung Max-
Weigelt-Straße die Zufahrt zum Feldrain 
nicht möglich ist. Während dieser Zeit 
findet auch kein Busverkehr bis direkt vor 

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

die Grundschule statt. Die Kinder werden 
auf einem gesicherten Gehweg von der 
Haltestelle zwischen Leukersdorfer 
Straße und Schießgasse mit Schulweg-
helfern bis zur Schule gebracht. Ich bitte 
die Eltern, die Ihre Kinder mit dem eige-
nen Pkw morgens zu Schule bringen, 
diese an der eben genannten Bushalte-
stelle abzusetzen. Von dort aus ist ein 
sicherer Schulweg gewährleistet und die 
Kinder können mit einem Schulweghelfer 
zur Schule gebracht werden. Bitte beach-
ten sie, dass ein Parken in diesem Be-
reich definitiv nicht möglich ist! Auch 
nicht nur für kurze Zeit, um das Kind 
selbst zur Schule zu bringen, da dies zu 
erheblichen Behinderungen führen wird. 
Alternativ dazu können Sie Ihr Fahrzeug 
auch auf dem Parkplatz des Sommer-
bades abstellen. Gleiches gilt für die 
Abholung am Nachmittag. 

Ab dem 01. November 2019 wird die 
Straßenbaustelle sich dann zwischen 
Feldrain und der Hauptstraße bis zur 
Hausnummer 157 (kurz nach der Ein-
mündung zur Knothgasse) befinden. 
Dieser Abschnitt soll bis zum 30.11. 

www.neukirchen-erzgebirge.de

Ich danke den Anwohnern und Be-
troffenen nochmals für Ihr Verständnis.

Im zweiten Bauabschnitt ab der 
Schönauer Straße Richtung Autobahn 
liegt die Baufirma im Zeitplan. Hier ist es 
angedacht, den derzeit gesperrten Be-
reich, welcher bis ungefähr zur Haupt-
straße 211 reicht, bis Mitte Dezember 
komplett fertigzustellen.

Sollten Sie Fragen zu unserer Gemeinde 
haben, freue ich mich auf Ihre Nachricht. 

Ihr Bürgermeister

Sascha Thamm

fertiggestellt sein. Im Monat Dezember 
soll dann der letzte Abschnitt bis zur Max-
Weigelt-Straße realisiert werden.

Voraussetzung für all die gesteckten Ziele 
ist selbstverständlich, dass es nicht zu 
einem plötzlichen Wintereinbruch 
kommt. Sollte die Witterung es also zu-
lassen, können wir den Straßenbau auf 
der kompletten Hauptstraße bis zur 
Schönauer Straße fertigstellen.

3amtlicher Teil
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Aus der Sitzung des Gemeinderates vom 25.09.2019

2. Der Gemeinderat beschloss die 9. Ände-
rung des Bebauungsplanes „Gewerbe-
gebiet Süd-West“ gemäß beiliegendem 
Plan. Folgende Änderungen sind Be-
standteil der Planung:

 - Erweiterung des Gewerbegebietes  
  um das Flurstück Nr. 615/12
  der Gemarkung Neukirchen

 - Anpassung der Baugrenzen im 

3. Bereits in der Sitzung am 27.03.2019 
behandelte der Gemeinderat Be-
schlüsse hinsichtlich der Behandlung 
von Anträgen auf Befreiung von den 
Festsetzungen des VEP „An der alten 
Ziegelei“. Dieser Beschluss wird nun 
um folgende Festlegungen erweitert: 
zwischen der öffentlichen Verkehrs-

 - Anpassung der Baugrenzen aller

  angrenzenden Flurstücke

 Das Verfahren wird im zweistufigen Ver-
fahren nach BauGB durchgeführt. Das 
Verfahren soll durch das Ingenieurbüro 
Bauer Tiefbauplanung GmbH durchge-
führt werden.

  nördlich an das Flurstück Nr. 615/12

  Flurstück Nr. 621/12 (Bauhof der
  Gemeinde)

 Kaufland       verschiedene Lebensmittel  29.08.2019 Jugendfeuerwehr Neukirchen

 
 Gabriele Kolasse  100,00       20.09.2019 Spende Lichterhaus
 Neukirchen

 OT Adorf           und Wiese vorm Vereinshaus
            OT Adorf

 Stollberg/Erzgeb.     im Wert von 101,83 �                anl. Jugendfreizeitwochende
             v. 30.08. - 01.09.2019

 Günter Germann  360,00      16.09.2019      Spende Lichterhaus

 Spender  Geldspende   Sachspende    Datum Verwendungszweck:
    Betrag in �  Bezeichnung und Wert in �

1.  Beschlossen wurde die Annahme und Vermittlung folgender Geld- und Sachspenden:

 Adelheid Berger  100,00       10.09.2019 Bepflanzung Pyramidenplatz  

 Neukirchen         

 Beyer OT Adorf

 Neukirchen

 Jürgen und Ramona  50,00       19.09.2019 Spende Lichterhaus0

 Andreas und Martina 50,00       05.07.2019 Spende Lichterhaus0
 Voigt, Neukirchen       

 

 Rolf Hofmann   30,00       13.09.2019 Spende Lichterhaus0

  setzungen des B-Planes: 
  - Dachneigung 46 % statt wie fest-

6. Der Gemeinderat stimmt der Fällung 
einer Linde im Grundstück Haupt-
straße 239 zu.

 - Errichtung von zwei Bürocontainern, 

    gesetzt 8 - 25 % 

  Antrag auf Befreiung von den Fest-

  Weststraße 25/27, Fl. Nr. 1335

 - Erweiterung einer Werkstatt,  

 Abgelehnt wurden die Baumfällan-

  Südstraße 36, Fl. Nr. 621/45 mit  

4. Die Widmung des neu errichteten Teil-
stücks an der Südstraße, Gem. Neukir-
chen, als Ortsstraße wurde vom Ge-
meinderat beschlossen.

 - für den Umbau eines Wochenend- 

  Nordstraße, Fl. Nr. 313/6

fläche und der Bebauung der Grund-
stücke soll eine einheitliche Baugrenze 
von 3,00 Meter nicht überschritten 
werden. Ausnahmen sollen nicht zuge-
lassen werden.

  hauses zum Einfamilienhaus, 

5. Einvernehmen wurde zu folgenden 
Bauanträgen erzielt:

7. Ebenfalls abgelehnt wurde der Verkauf 
einer Teilfläche des Grundstücks Fl. Nr. 
36/58 von ca. 100 m².

Die nächste Sitzung des Gemeinderates 
findet am Donnerstag, den 24.10.2019 
um 19.00 Uhr im Zimmer 10 des 
Rathauses statt.

träge für vier Rotbuchen im Grund-
stück Jahnstraße 11 und zwei Ahorne 
im Grundstück Chemnitzer Str. 48.

Sascha Thamm
Bürgermeister

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

die nächste Bürgersprechstunde findet 

Ebenso ist das Einwohnermeldeamt an 
diesem Tag nach Voranmeldung geöff-
net. Wenn Sie diesen Service nutzen 
möchten, melden Sie sich bitte vorher 
unter Tel. 0371 / 27 10 216 an.

am Samstag, den 19.10.2019 
von 9:00 bis 11:00 Uhr statt.

Sascha Thamm, Bürgermeister

Bürgersprechstunde am Samstag
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Bereitschaftsdienst
Trinkwasser

Tel.: 03763/405 405

www.rzv-glauchau.de

Regionaler Zweckverband
Wasserversorgung
Bereich Lugau-GlauchauRZV

Bevölkerungsstatistik Stand August 2019

Stand 01.08.19

Geburten

Sterbefälle

Zuzüge

Wegzüge

Stand 31.08.19

5.274

5

-3

24

-21

5.279

1.650

2

-5

8

-4

1.651

6.924

7

-8

32

-25

6.930

Neukirchen Adorf Gesamtgemeinde

Schiedsstelle Neukirchen
Die Schiedsstelle Neukirchen ist im Haus der Ver-
eine, Chemnitzer Straße 28 in 09221 Neukirchen 

eingerichtet. Friedensrichter der Gemeinde 
Neukirchen ist Herr Bodo von Wenckstern 

und telefonisch unter 
0371 / 47 52 134 erreichbar. 

Die Postadresse lautet:
Schiedsstelle der Gemeinde Neukirchen

Friedensrichter - persönlich -
Hauptstraße 77 09221 Neukirchen

 Telefon-
seelsorge: 

anonym 
gebührenfrei
und rund um die Uhr

0800-
1110111
oder
1110222

Die Gemeinde Neukirchen 

gratuliert den Eltern 

zur Geburt ihres Kindes! Eltern: Nicole und Philipp Wilhelm Herrmann, 
          Neukirchen 

Emma Sofie 
Herrmann

geboren am
24.8.2019

Eltern: Anika Bräuer und Sören Christoph Pauli, 
          Neukirchen OT Adorf 

Jonas Peter 
Steffen Bräuer

geboren am
13.9.2019

Eltern: Lilian Bartsch u. 
Dirk Petzold, Neukirchen 
OT Adorf/Waldenburg 

Emilian 
Bartsch

geboren am
21.8.2019

Eltern: Kerstin und André Bochmann, 
          Neukirchen OT Adorf 

Florian 
Bochmann

geboren am
7.9.2019

Eltern: Kati und Martin Michael Weichel, 
          Neukirchen OT Adorf  

Mariko Theres 
Weichel

geboren am
7.8.2019

Eltern: Tina und Mirko Alexander Glöckner, 
          Neukirchen 

Eliana 
Glöckner

geboren am
20.8.2019

Pachtfläche an der Bundesautobahn A 72

Die Kompensationsfläche 22A, die zum Abschnitt A 72, AS Hartenstein-AS Chemnitz Süd gehört, soll verpachtet werden. Es 
handelt sich um extensives Grünland, welches einer landwirtschaftlichen Restnutzung zugeführt werden soll.

Es besteht die Möglichkeit, sich für die Flurstücke als Pächter zu bewerben.

Die Bundesrepublik Deutschland - Bundesstraßenverwaltung - ist Eigentümer von verschiedenen Flächen in den Gemarkungen 
Leukersdorf und Neukirchen. 

 

22A GL

22A GL

22A GL

Leukersdorf

Leukersdorf

Leukersdorf

729/2

744/2

736/2

7.359

24.188

9.471

5.243

16.425 

5.774

      
Gesamtgröße des 
Flurstücks in m²

Maßnahme
 

Gemarkung
 

Flur
 

Flurstück
  

Nutzungsart
     

Pachtfläche
in m²

    

GL  Grünland

Die entsprechenden Unterlagen dazu können im Rathaus, Zimmer 9, während der Öffnungszeiten eingesehen werden.

Öffentliche Bekanntmachung

Die Meldebehörden sind verpflichtet, dem Bundesamt für Wehrverwaltung jährlich Daten von Personen mit deutscher Staats-
angehörigkeit zu übermitteln, die im nächsten Jahr volljährig werden (Geburtsjahrgang 2000). Die Datenerhebung dient dazu, 
Adressen zu erhalten, um potentiellen Rekruten Informationsmaterial über die Streitkräfte zukommen zu lassen. 

Widerspruchsrecht gegen die Datenübermittlung an das Bundesamt für Wehrverwaltung

Den Betroffenen wird ein Widerspruchsrecht gegen die Datenübermittlung zu diesem Zweck eingeräumt. Die Meldebehörde weist 
hiermit auf das Widerspruchsrecht hin.

Sprechzeiten des Bürgerpolizisten
Polizeihauptmeister Lothar Schreier führt an folgenden Tagen Bürgersprechstunden durch:

Für dringende Belange können Sie sich telefonisch unter der Rufnummer 03721 / 26 39 813 oder 0174 / 18 56 464
mit Herrn Schreier in Verbindung setzen.       

17.10.2019 16.00 - 18.00 Uhr  im Rathaus Neukirchen, Zimmer 10

24.10.2019 16.00 - 18.00 Uhr  im Haus der Vereine Adorf, 1. Etage

07.11.2019 16.00 - 18.00 Uhr  im Haus der Vereine Adorf, Zimmer 10

10.10.2019 16.00 - 18.00 Uhr im Haus der Vereine Adorf, 1. Etage

Aus der Sitzung des Ortschaftsrates vom 09.09.2019

Bürgermeister 
Sascha Thamm 

Bürgermeister Sascha Thamm gab die Gültigkeit der Ortschaftsratswahl vom 
26.05.2019 bekannt. 

Als Termin für die nächste Sitzung wird Montag, der 14.10.2019 festgelegt.  

Von den Ortschaftsräten wurden Herr Bernd Bochmann zum Ortsvorsteher und Herr 
Wolfgang Nowack zum Stellvertreter des Ortsvorstehers gewählt.
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Hauptstraße 77 09221 Neukirchen

 Telefon-
seelsorge: 

anonym 
gebührenfrei
und rund um die Uhr

0800-
1110111
oder
1110222

Die Gemeinde Neukirchen 

gratuliert den Eltern 

zur Geburt ihres Kindes! Eltern: Nicole und Philipp Wilhelm Herrmann, 
          Neukirchen 

Emma Sofie 
Herrmann

geboren am
24.8.2019

Eltern: Anika Bräuer und Sören Christoph Pauli, 
          Neukirchen OT Adorf 

Jonas Peter 
Steffen Bräuer

geboren am
13.9.2019

Eltern: Lilian Bartsch u. 
Dirk Petzold, Neukirchen 
OT Adorf/Waldenburg 

Emilian 
Bartsch

geboren am
21.8.2019

Eltern: Kerstin und André Bochmann, 
          Neukirchen OT Adorf 

Florian 
Bochmann

geboren am
7.9.2019

Eltern: Kati und Martin Michael Weichel, 
          Neukirchen OT Adorf  

Mariko Theres 
Weichel

geboren am
7.8.2019

Eltern: Tina und Mirko Alexander Glöckner, 
          Neukirchen 

Eliana 
Glöckner

geboren am
20.8.2019

Pachtfläche an der Bundesautobahn A 72

Die Kompensationsfläche 22A, die zum Abschnitt A 72, AS Hartenstein-AS Chemnitz Süd gehört, soll verpachtet werden. Es 
handelt sich um extensives Grünland, welches einer landwirtschaftlichen Restnutzung zugeführt werden soll.

Es besteht die Möglichkeit, sich für die Flurstücke als Pächter zu bewerben.

Die Bundesrepublik Deutschland - Bundesstraßenverwaltung - ist Eigentümer von verschiedenen Flächen in den Gemarkungen 
Leukersdorf und Neukirchen. 

 

22A GL

22A GL

22A GL

Leukersdorf

Leukersdorf

Leukersdorf

729/2

744/2

736/2

7.359

24.188

9.471

5.243

16.425 

5.774

      
Gesamtgröße des 
Flurstücks in m²

Maßnahme
 

Gemarkung
 

Flur
 

Flurstück
  

Nutzungsart
     

Pachtfläche
in m²

    

GL  Grünland

Die entsprechenden Unterlagen dazu können im Rathaus, Zimmer 9, während der Öffnungszeiten eingesehen werden.

Öffentliche Bekanntmachung

Die Meldebehörden sind verpflichtet, dem Bundesamt für Wehrverwaltung jährlich Daten von Personen mit deutscher Staats-
angehörigkeit zu übermitteln, die im nächsten Jahr volljährig werden (Geburtsjahrgang 2000). Die Datenerhebung dient dazu, 
Adressen zu erhalten, um potentiellen Rekruten Informationsmaterial über die Streitkräfte zukommen zu lassen. 

Widerspruchsrecht gegen die Datenübermittlung an das Bundesamt für Wehrverwaltung

Den Betroffenen wird ein Widerspruchsrecht gegen die Datenübermittlung zu diesem Zweck eingeräumt. Die Meldebehörde weist 
hiermit auf das Widerspruchsrecht hin.

Sprechzeiten des Bürgerpolizisten
Polizeihauptmeister Lothar Schreier führt an folgenden Tagen Bürgersprechstunden durch:

Für dringende Belange können Sie sich telefonisch unter der Rufnummer 03721 / 26 39 813 oder 0174 / 18 56 464
mit Herrn Schreier in Verbindung setzen.       

17.10.2019 16.00 - 18.00 Uhr  im Rathaus Neukirchen, Zimmer 10

24.10.2019 16.00 - 18.00 Uhr  im Haus der Vereine Adorf, 1. Etage

07.11.2019 16.00 - 18.00 Uhr  im Haus der Vereine Adorf, Zimmer 10

10.10.2019 16.00 - 18.00 Uhr im Haus der Vereine Adorf, 1. Etage

Aus der Sitzung des Ortschaftsrates vom 09.09.2019

Bürgermeister 
Sascha Thamm 

Bürgermeister Sascha Thamm gab die Gültigkeit der Ortschaftsratswahl vom 
26.05.2019 bekannt. 

Als Termin für die nächste Sitzung wird Montag, der 14.10.2019 festgelegt.  

Von den Ortschaftsräten wurden Herr Bernd Bochmann zum Ortsvorsteher und Herr 
Wolfgang Nowack zum Stellvertreter des Ortsvorstehers gewählt.
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Mitteilung des Ordnungsamtes / Vereinsleben

Bibliothek

www.facebook.com/
Gemeindebibliothek
Neukirchen

dienstags und donnerstags
9 - 12 Uhr und 13 - 18 Uhr

Veränderte Öffnungszeiten
der Bibliothek 

Tel. 0371 / 27 10 236
E-mail:
a.rombach@neukirchen-erzgebirge.de

Kontakt zum Verein suchen und diese 
Materialien (gern auch nur leihweise) zur 
Verfügung stellen. So kann jeder ein Stück an 
der Ortsgeschichte mitgestalten und daran 
beteiligt sein, dass uns so wenig wie möglich 
an historischen Anhaltspunkten und Doku-
menten verloren gehen.

In diesem Heft 10 werden folgende Themen 
behandelt: Aus gegebenem Anlass ist ein 
Beitrag dem 30jährigen Jubiläum der 
politischen Wende 1989/90 gewidmet und 
damit wird die jüngere Geschichte von 
Neukirchen in Augenschein genommen. 
Werner Herold, in Neukirchen geboren und 
aufgewachsen, aber seit vielen Jahren in 
Chemnitz-Reichenbrand wohnhaft, hat einen 
weiteren Beitrag zu seiner Schulzeit und 
seinen Jugendjahren niedergeschrieben. Er 
ist bereits über 90 Jahre alt  und mit seinem 
Geburtsort immer noch tief verbunden. Zur 
Geschichte von Klaffenbach gibt es einen 
weiteren Beitrag, da sich viele Parallelen in 
der Entwicklung beider Orte ergeben und hier 
das Schloss Neukirchen / Wasserschloss 
Klaffenbach eine gewichtige Rolle dabei 
spielt. Ein Gastbeitrag behandelt die 
Steinerne Brücke zwischen Neukirchen und 

Und die Heimathefte werden weiter ent-
wickelt, die Themenstellungen für das 
kommende Jahr sind bereits konzipiert. Dank 
auch der Unterstützung durch einige Nicht-
mitglieder des Vereins und durch die 
Zusammenarbeit mit unseren „Ortsnachbarn“ 
haben sich interessante Beiträge zur Heimat-
geschichte ergeben, die sich in den Heften 
jeweils wiederfinden. Wer also etwas zur 
Aufarbeitung der Geschichte des Ortes 
beitragen kann oder wer über Bildmaterial 
und über diverse Dokumente zur Ortshistorie, 
zur Firmen- oder Vereinsgeschichte oder auch 
zur Familiengeschichte verfügt, sollte den 

Seit wenigen Tagen liegt uns nun das Heft 10 
der Mitteilungen des Heimat- und Ge-
schichtsvereins Neukirchen in gedruckter 
Form und diesmal mit noch höherem 
Seitenumfang (56.S.) vor.
Damit hat der Verein in den letzten 10 Jahren 
über 450 gedruckte Seiten Neukirchener 
Geschichte aufgearbeitet und zusätzlich noch 
eine umfassende Chronik für den Ort ent-
stehen lassen. 

Heimat- und 
Geschichtsverein 
Neukirchen e.V.

Heft 10 der Mitteilungen des Heimat- und Geschichtsvereins 
Neukirchen erschienen

Rolf Schmalfuß, HGV-Öffentlichkeitsarbeit

Adorf, einst Bestandteil eines bedeutenden 
Fuhr- und Handelsweges zwischen den Orten. 
Und dann beginnt eine neue Serie, die mit 
dem Thema „Neukirchener Opfer von 
Kriegen“ überschrieben ist und das Denkmal 
für die Opfer des deutsch-französischen 
Krieges 1870/71“ behandelt. Dieses Denk-
mal steht vor der Kirche im Ort und ist leider 
bereits so stark verwittert, dass es zu seinem 
Anlass der Aufstellung fast nichts mehr 
preisgibt. Der Beitrag gibt dazu nähere Aus-
künfte soweit sie bisher vorlagen und er-
schlossen werden konnten.

Das Heft 10 und auch frühere Ausgaben 
sowie die Chronik können über den Heimat- 
und Geschichtsverein bezogen werden oder 
stehen in folgenden Geschäften zur Ver-
fügung: Apotheke Am Mühlengrund, 
Apotheke am Stern, Bäckerei Langrzik, 
Bäcke r e i  We i s e ,  Bäcke r e i  V i e r t e l , 
Kunstgewerbe am Stern und Presse- und 
Lottoeck Marktplatz. 

Der Preis pro Heft liegt bei 3,50 �, für die 
Chronik (154 S.) zahlt man 8 �.

Heimat- und 
Geschichtsverein 
Neukirchen e.V.

Potpourri heimathistorischer Vortragsthemen

Die Vortragsabende des Heimat- und 
Geschichtsvereins nehmen wieder Fahrt 
auf. 
Am Dienstag, 15. Oktober 2019 ab 
19.00 Uhr veranstaltet der Verein in der 
Aula der Oberschule Neukirchen ein 

Nachfolgend spricht Herr Popp über das 
Thema „100 Jahre Schach in Neukir-

Potpourri mehrerer Themen. Anfangs 
kommen Kurzfilme zum Einsatz, die aus 
den 1950er Jahren stammen und von 
Kindertag, Schulausflug und Wandertag 
Neukirchener Jungs und Mädchen der 
Erwin-Hartsch-Schule (heutige Grund-
schule) berichten. Gäste sind herzlich eingeladen, die 

Veranstaltung ist kostenfrei.

Rolf Schmalfuß

chen“ und sollte es der zeitliche Rahmen 
der Veranstaltung noch hergeben, zeigt 
Jürgen Beyer noch einige historische 
Bilder von Neukirchen und Umgebung 
mit entsprechender Kommentierung. 

Kreisrassegeflügeljungtierschau in Neukirchen
Am 2. und 3. November sind die Rasse-
geflügelzuchtvereine (RGZV) Neukirchen 
1875 e. V. und Leukersdorf 1902 e. V. 
die Veranstalter der Kreisrassege-
flügeljungtierschau des Altkreises Stoll-
berg und der 26. Würschnitztalschau. 
Angeschlossen ist eine Werbeschau der 
Rasse Thüringer Kröpfer.
Aufgrund des großen organisatorischen 
und Arbeitsaufwands führen die beiden 
Vereine seit über 20 Jahren diese Aus-
stellung gemeinsam durch. Die Durch-
führung einer Ausstellung dieser Größen-
ordnung durch einen der beiden Vereine 
allein wäre heute undenkbar. Da erst 
Anfang Oktober der Meldeschluss dieser 
Ausstellung ist, können noch keine ge-
nauen Zahlen der Aussteller und Tiere 
genannt werden. Ca. 500 Tiere aus dem 
Altkreis Stollberg sowie aus befreundeten 
Vereinen werden erwartet. Für die 
Werbeschau Thüringer Kröpfer sind auch 
Tiere anderer Bundeländer avisiert.

Nach der Einlieferung der Tiere am 
Donnerstag sind am Freitag die Preis-
richter zur Bewertung der Tiere aktiv. 
Diese bewerten diese unter Berück-
sichtigung des Zuchtstandes der festge-
legten Standardbeschreibungen und den 
Allgemeinen Ausstellungsbestimmungen 
(AAB) des Bundes Deutscher Rassege-
flügelzüchter (BDRG). Die Bewertung 
besteht aus einer in Worten gefassten 
Kritik und einer daraus folgenden Be-
wertungsnote mit Punktzahl. 

Für die Aussteller des Kreisverbandes der 
Rassegeflügelzüchter Stollberg ist diese 
Ausstellung der erste Schritt Richtung 
Kreismeisterschaft, denn hier werden die 
ersten Punkte dazu vergeben. Die 
Züchter aus Neukirchen haben dabei drei 
der fünf Titel zu verteidigen. Beide gast-
gebenden Vereine ermitteln hier auch 
ihre Vereinsmeister. 

Die Ausstellung in der Mehrzweckhalle 
Jahnstraße in 09221 Neukirchen/Erz-
geb. ist am Samstag, den 02.11.2019 
von 09.00 Uhr bis 17.30 Uhr und am 
03.11.2019 von 09.00 Uhr bis 14.00 
Uhr geöffnet. An beiden Tagen treffen 
sich die Züchter zu interessanten Fachge-
sprächen. Sie geben auch gern Auskunft 
zu ihrem Hobby und vermitteln Tiere an 
Neueinsteiger. 

RGZV Neukirchen und 

Beide Vereine laden herzlich zum Besuch 
der Ausstellung ein. Für die gastronomi-
sche Versorgung ist natürlich auch ge-
sorgt. Für Kinder ist der Eintritt frei. 

Die Tiere mit den besten Noten erhalten 
wertvolle Preise u.a. des Landesver-
bandes, des Bezirksverbandes und des 
Kreisverbandes. Für jugendliche Züchter 
sind gesonderte Preise ausgeschrieben.

RGZV Leukersdorf

DANKESCHÖN!

Nicht unerwähnt bleiben sollte auch der couragierte Einsatz von Frau Kerstin Wunder und Herr Gerhardt Bochmann. Sie brachten 
die Kinder bis zum Eintreffen der Feuerwehren in Sicherheit. Auch ihr Einsatz verdient vollen Respekt!

Nach dem schlimmen Wohnungsbrand am 15.09.2019 im Neukirchener Ortsteil Adorf, ist es mir ein großes Bedürfnis den 
Mitgliedern der (freiwilligen) Feuerwehren Adorf, Jahnsdorf, Neukirchen, Stollberg ..... und allen weiteren Helfern  zu sagen!DANKE

„Liebe Kameraden, Eurem/Ihrem schnellen vor Ort sein und Eurem/Ihrem beherzten Vorgehen ist es zu verdanken, dass alle 
Bewohner in Sicherheit gebracht werden konnten und keine körperlichen/gesundheitlichen Schäden davon getragen haben. 
Auch vom Gebäude konnte größerer Schaden fern gehalten werden.“

Eurem/Ihrem professionellen und umsichtigen Einsatz gebührt mein bester Dank!             Text und Bilder: Roland Schubert

Aufforderung zum Verschnitt von Bäumen, Hecken und Sträuchern  

Diese Bäume, Hecken und Sträucher sind auf 
privaten Grundstücken angepflanzt und ragen 
durch fehlende Pflegeschnitte in Fußwege 
und Straßen hinein. Die Fußgänger werden 
beim Begehen der Fußwege beeinträchtigt, 
die Fahrzeugführer haben, besonders an 
Straßeneinmündungen, eine eingeschränkte 
Sicht, damit erhöht sich die Unfallgefahr. 

Es wird immer wieder festgestellt, dass durch 
Äste von Bäumen, Hecken und Sträuchern 
Behinderungen im öffentlichen Verkehrsraum 
zu verzeichnen sind. 

Teilweise ist die Durchfahrtshöhe für Ent-
sorgungsfahrzeuge nicht mehr gegeben, dies 
hat zur Folge, dass ganze Straßenzüge vom 

Entsorgungsbetrieb nicht mehr befahren 
werden und die Entsorgung für die Anwohner 
entfällt.   

Wir fordern deshalb alle Grundstücks-
eigentümer bzw. Grundstücksnutzer auf, ihr 
Grundstück bezüglich der sich darauf be-
findenden Anpflanzungen zu kontrollieren 
und Äste entsprechend einzukürzen bzw. zu 
verschneiden.  

Außerdem sind an vielen Orten Verkehrs-
zeichen durch herunterhängende Äste ver-
deckt. Die durch Verkehrszeichen erlassenen 
Gebote und Verbote können vom Verkehrsteil-
nehmer nicht oder nur sehr schwer wahrge-
nommen werden.

Bei Bäumen ist, wenn sie über einen Fußweg 
ragen, ein Raum von mindestens 2,50 m 
Höhe freizuhalten, über einer Straße, die für 
den Fahrzeugverkehr zugelassen ist, ist eine 
Höhe von 4,50 m freizuhalten. 
Des Weiteren möchten wir darauf hinweisen, 
dass Grundstückseigentümer verpflichtet 
sind, darauf zu achten, dass zu den öffent-
lichen Versorgungsleitungen der Straßenbe-
leuchtung ein Schutzabstand von mindestens 
einem Meter eingehalten werden muss und 
dass die Blendwirkung der öffentlichen Be-
leuchtung nicht durch Äste beeinträchtigt 
wird.

Ordnungsamt 
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Bibliothek

www.facebook.com/
Gemeindebibliothek
Neukirchen

dienstags und donnerstags
9 - 12 Uhr und 13 - 18 Uhr

Veränderte Öffnungszeiten
der Bibliothek 

Tel. 0371 / 27 10 236
E-mail:
a.rombach@neukirchen-erzgebirge.de

Kontakt zum Verein suchen und diese 
Materialien (gern auch nur leihweise) zur 
Verfügung stellen. So kann jeder ein Stück an 
der Ortsgeschichte mitgestalten und daran 
beteiligt sein, dass uns so wenig wie möglich 
an historischen Anhaltspunkten und Doku-
menten verloren gehen.

In diesem Heft 10 werden folgende Themen 
behandelt: Aus gegebenem Anlass ist ein 
Beitrag dem 30jährigen Jubiläum der 
politischen Wende 1989/90 gewidmet und 
damit wird die jüngere Geschichte von 
Neukirchen in Augenschein genommen. 
Werner Herold, in Neukirchen geboren und 
aufgewachsen, aber seit vielen Jahren in 
Chemnitz-Reichenbrand wohnhaft, hat einen 
weiteren Beitrag zu seiner Schulzeit und 
seinen Jugendjahren niedergeschrieben. Er 
ist bereits über 90 Jahre alt  und mit seinem 
Geburtsort immer noch tief verbunden. Zur 
Geschichte von Klaffenbach gibt es einen 
weiteren Beitrag, da sich viele Parallelen in 
der Entwicklung beider Orte ergeben und hier 
das Schloss Neukirchen / Wasserschloss 
Klaffenbach eine gewichtige Rolle dabei 
spielt. Ein Gastbeitrag behandelt die 
Steinerne Brücke zwischen Neukirchen und 

Und die Heimathefte werden weiter ent-
wickelt, die Themenstellungen für das 
kommende Jahr sind bereits konzipiert. Dank 
auch der Unterstützung durch einige Nicht-
mitglieder des Vereins und durch die 
Zusammenarbeit mit unseren „Ortsnachbarn“ 
haben sich interessante Beiträge zur Heimat-
geschichte ergeben, die sich in den Heften 
jeweils wiederfinden. Wer also etwas zur 
Aufarbeitung der Geschichte des Ortes 
beitragen kann oder wer über Bildmaterial 
und über diverse Dokumente zur Ortshistorie, 
zur Firmen- oder Vereinsgeschichte oder auch 
zur Familiengeschichte verfügt, sollte den 

Seit wenigen Tagen liegt uns nun das Heft 10 
der Mitteilungen des Heimat- und Ge-
schichtsvereins Neukirchen in gedruckter 
Form und diesmal mit noch höherem 
Seitenumfang (56.S.) vor.
Damit hat der Verein in den letzten 10 Jahren 
über 450 gedruckte Seiten Neukirchener 
Geschichte aufgearbeitet und zusätzlich noch 
eine umfassende Chronik für den Ort ent-
stehen lassen. 

Heimat- und 
Geschichtsverein 
Neukirchen e.V.

Heft 10 der Mitteilungen des Heimat- und Geschichtsvereins 
Neukirchen erschienen

Rolf Schmalfuß, HGV-Öffentlichkeitsarbeit

Adorf, einst Bestandteil eines bedeutenden 
Fuhr- und Handelsweges zwischen den Orten. 
Und dann beginnt eine neue Serie, die mit 
dem Thema „Neukirchener Opfer von 
Kriegen“ überschrieben ist und das Denkmal 
für die Opfer des deutsch-französischen 
Krieges 1870/71“ behandelt. Dieses Denk-
mal steht vor der Kirche im Ort und ist leider 
bereits so stark verwittert, dass es zu seinem 
Anlass der Aufstellung fast nichts mehr 
preisgibt. Der Beitrag gibt dazu nähere Aus-
künfte soweit sie bisher vorlagen und er-
schlossen werden konnten.

Das Heft 10 und auch frühere Ausgaben 
sowie die Chronik können über den Heimat- 
und Geschichtsverein bezogen werden oder 
stehen in folgenden Geschäften zur Ver-
fügung: Apotheke Am Mühlengrund, 
Apotheke am Stern, Bäckerei Langrzik, 
Bäcke r e i  We i s e ,  Bäcke r e i  V i e r t e l , 
Kunstgewerbe am Stern und Presse- und 
Lottoeck Marktplatz. 

Der Preis pro Heft liegt bei 3,50 �, für die 
Chronik (154 S.) zahlt man 8 �.

Heimat- und 
Geschichtsverein 
Neukirchen e.V.

Potpourri heimathistorischer Vortragsthemen

Die Vortragsabende des Heimat- und 
Geschichtsvereins nehmen wieder Fahrt 
auf. 
Am Dienstag, 15. Oktober 2019 ab 
19.00 Uhr veranstaltet der Verein in der 
Aula der Oberschule Neukirchen ein 

Nachfolgend spricht Herr Popp über das 
Thema „100 Jahre Schach in Neukir-

Potpourri mehrerer Themen. Anfangs 
kommen Kurzfilme zum Einsatz, die aus 
den 1950er Jahren stammen und von 
Kindertag, Schulausflug und Wandertag 
Neukirchener Jungs und Mädchen der 
Erwin-Hartsch-Schule (heutige Grund-
schule) berichten. Gäste sind herzlich eingeladen, die 

Veranstaltung ist kostenfrei.

Rolf Schmalfuß

chen“ und sollte es der zeitliche Rahmen 
der Veranstaltung noch hergeben, zeigt 
Jürgen Beyer noch einige historische 
Bilder von Neukirchen und Umgebung 
mit entsprechender Kommentierung. 

Kreisrassegeflügeljungtierschau in Neukirchen
Am 2. und 3. November sind die Rasse-
geflügelzuchtvereine (RGZV) Neukirchen 
1875 e. V. und Leukersdorf 1902 e. V. 
die Veranstalter der Kreisrassege-
flügeljungtierschau des Altkreises Stoll-
berg und der 26. Würschnitztalschau. 
Angeschlossen ist eine Werbeschau der 
Rasse Thüringer Kröpfer.
Aufgrund des großen organisatorischen 
und Arbeitsaufwands führen die beiden 
Vereine seit über 20 Jahren diese Aus-
stellung gemeinsam durch. Die Durch-
führung einer Ausstellung dieser Größen-
ordnung durch einen der beiden Vereine 
allein wäre heute undenkbar. Da erst 
Anfang Oktober der Meldeschluss dieser 
Ausstellung ist, können noch keine ge-
nauen Zahlen der Aussteller und Tiere 
genannt werden. Ca. 500 Tiere aus dem 
Altkreis Stollberg sowie aus befreundeten 
Vereinen werden erwartet. Für die 
Werbeschau Thüringer Kröpfer sind auch 
Tiere anderer Bundeländer avisiert.

Nach der Einlieferung der Tiere am 
Donnerstag sind am Freitag die Preis-
richter zur Bewertung der Tiere aktiv. 
Diese bewerten diese unter Berück-
sichtigung des Zuchtstandes der festge-
legten Standardbeschreibungen und den 
Allgemeinen Ausstellungsbestimmungen 
(AAB) des Bundes Deutscher Rassege-
flügelzüchter (BDRG). Die Bewertung 
besteht aus einer in Worten gefassten 
Kritik und einer daraus folgenden Be-
wertungsnote mit Punktzahl. 

Für die Aussteller des Kreisverbandes der 
Rassegeflügelzüchter Stollberg ist diese 
Ausstellung der erste Schritt Richtung 
Kreismeisterschaft, denn hier werden die 
ersten Punkte dazu vergeben. Die 
Züchter aus Neukirchen haben dabei drei 
der fünf Titel zu verteidigen. Beide gast-
gebenden Vereine ermitteln hier auch 
ihre Vereinsmeister. 

Die Ausstellung in der Mehrzweckhalle 
Jahnstraße in 09221 Neukirchen/Erz-
geb. ist am Samstag, den 02.11.2019 
von 09.00 Uhr bis 17.30 Uhr und am 
03.11.2019 von 09.00 Uhr bis 14.00 
Uhr geöffnet. An beiden Tagen treffen 
sich die Züchter zu interessanten Fachge-
sprächen. Sie geben auch gern Auskunft 
zu ihrem Hobby und vermitteln Tiere an 
Neueinsteiger. 

RGZV Neukirchen und 

Beide Vereine laden herzlich zum Besuch 
der Ausstellung ein. Für die gastronomi-
sche Versorgung ist natürlich auch ge-
sorgt. Für Kinder ist der Eintritt frei. 

Die Tiere mit den besten Noten erhalten 
wertvolle Preise u.a. des Landesver-
bandes, des Bezirksverbandes und des 
Kreisverbandes. Für jugendliche Züchter 
sind gesonderte Preise ausgeschrieben.

RGZV Leukersdorf

DANKESCHÖN!

Nicht unerwähnt bleiben sollte auch der couragierte Einsatz von Frau Kerstin Wunder und Herr Gerhardt Bochmann. Sie brachten 
die Kinder bis zum Eintreffen der Feuerwehren in Sicherheit. Auch ihr Einsatz verdient vollen Respekt!

Nach dem schlimmen Wohnungsbrand am 15.09.2019 im Neukirchener Ortsteil Adorf, ist es mir ein großes Bedürfnis den 
Mitgliedern der (freiwilligen) Feuerwehren Adorf, Jahnsdorf, Neukirchen, Stollberg ..... und allen weiteren Helfern  zu sagen!DANKE

„Liebe Kameraden, Eurem/Ihrem schnellen vor Ort sein und Eurem/Ihrem beherzten Vorgehen ist es zu verdanken, dass alle 
Bewohner in Sicherheit gebracht werden konnten und keine körperlichen/gesundheitlichen Schäden davon getragen haben. 
Auch vom Gebäude konnte größerer Schaden fern gehalten werden.“

Eurem/Ihrem professionellen und umsichtigen Einsatz gebührt mein bester Dank!             Text und Bilder: Roland Schubert

Aufforderung zum Verschnitt von Bäumen, Hecken und Sträuchern  

Diese Bäume, Hecken und Sträucher sind auf 
privaten Grundstücken angepflanzt und ragen 
durch fehlende Pflegeschnitte in Fußwege 
und Straßen hinein. Die Fußgänger werden 
beim Begehen der Fußwege beeinträchtigt, 
die Fahrzeugführer haben, besonders an 
Straßeneinmündungen, eine eingeschränkte 
Sicht, damit erhöht sich die Unfallgefahr. 

Es wird immer wieder festgestellt, dass durch 
Äste von Bäumen, Hecken und Sträuchern 
Behinderungen im öffentlichen Verkehrsraum 
zu verzeichnen sind. 

Teilweise ist die Durchfahrtshöhe für Ent-
sorgungsfahrzeuge nicht mehr gegeben, dies 
hat zur Folge, dass ganze Straßenzüge vom 

Entsorgungsbetrieb nicht mehr befahren 
werden und die Entsorgung für die Anwohner 
entfällt.   

Wir fordern deshalb alle Grundstücks-
eigentümer bzw. Grundstücksnutzer auf, ihr 
Grundstück bezüglich der sich darauf be-
findenden Anpflanzungen zu kontrollieren 
und Äste entsprechend einzukürzen bzw. zu 
verschneiden.  

Außerdem sind an vielen Orten Verkehrs-
zeichen durch herunterhängende Äste ver-
deckt. Die durch Verkehrszeichen erlassenen 
Gebote und Verbote können vom Verkehrsteil-
nehmer nicht oder nur sehr schwer wahrge-
nommen werden.

Bei Bäumen ist, wenn sie über einen Fußweg 
ragen, ein Raum von mindestens 2,50 m 
Höhe freizuhalten, über einer Straße, die für 
den Fahrzeugverkehr zugelassen ist, ist eine 
Höhe von 4,50 m freizuhalten. 
Des Weiteren möchten wir darauf hinweisen, 
dass Grundstückseigentümer verpflichtet 
sind, darauf zu achten, dass zu den öffent-
lichen Versorgungsleitungen der Straßenbe-
leuchtung ein Schutzabstand von mindestens 
einem Meter eingehalten werden muss und 
dass die Blendwirkung der öffentlichen Be-
leuchtung nicht durch Äste beeinträchtigt 
wird.

Ordnungsamt 
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Herbstferienlager 2019 im Vogtland

Für die bevorstehenden Herbstferien im Oktober 2019 bieten die AWO-Schullandheime im Vogtland wieder zwei 
thematische Ferienlager an. 

AWO Schullandheim

„SCHÖNSICHT“ NETZSCHKAU

  pflegung, komplettem Aufenthalts-

Datum:  13. - 19.10.19 
Thema:  In 7 Tagen um die Welt   
Alter:  8 - 14 Jahre 
Preis:  149,- � inkl. Übernachtung, Vollver-

  programm und Betreuung 

u.a. mit GPS-Geländespiel, Besuch der Raumfahr-
tausstellung, Badespaß im Erlebnisbad, Nonsens-
Olympiade, Kreativkurs Seidenmalerei, Führung im 
Alaunbergwerk, Biathlon-Laser-Schießen, Kletterkurs 
an der Kletterwand und im Boulderraum, sportliche 
Turniere, Lagerfeuer, Grillabend, Disko ...

AWO Schullandheim

„AM SCHÄFERSTEIN” LIMBACH/V.

Datum:  20. - 25.10.19 
Thema:  Film ab! - Das Filmcamp
Alter:  10 - 15 Jahre 
Preis:  139,- � inkl. Übernachtung, Vollver-
  pflegung, komplettem Aufenthalts-
  programm und Betreuung 

Filmdreh inkl. aller zu Thematik passenden Aufgaben 
unter fachkundiger Anleitung, sowie Lagerfeuer, 
Grillabend, sportliche Wettbewerbe u.a. Biathlon und 
Disc-Golf, Badespaß im Erlebnisbad WEBALU Werdau

Anmeldung und weitere Informationen:  
direkt im Schullandheim Limbach per Telefon 03765 . 30 55 69

Leiter der AWO-Schullandheime im Vogtland

(Mo.-Fr. in der Zeit von 8:30 . 15:00 Uhr) oder www.schullandheime-vogtland.de | ferienlager@awovogtland.de 

Herzliche Grüße aus dem Vogtland!
Michael Schwan

Gründerwoche Deutschland mit Veranstaltungen in Stollberg

SOMMER WINTER27.10.
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Geplante Kurse der Volkshochschule in Stollberg

 11.11.2019 09.00 Uhr FREUNDE-Programm - Lebenskompetenzförderung in der Kita, Stollberg, MPZ

 14.11.2019 09.30 Uhr Was kann ich tun, damit meine blöde Wut weggeht? - Gefühle authentisch fühlen,

MPZ … Medienpädagogisches Zentrum (ehemalige Einfeldhalle auf dem Gelände des Gymnasiums)

 29.10.2019 08.30 Uhr Computerkurs für Anfänger, Stollberg, MPZ

 06.11.2019 17.00 Uhr Kennenlernen der Wildkräuter, Sträucher und Bäume - Sammeln, Lagern, Stollberg, MPZ

 06.11.2019 18.30 Uhr Schnelle, sanfte Hilfe in alltäglichen Notfällen mittels homöopathischer Mittel, Stollberg, MPZ

 09.11.2019 09.00 Uhr Mit Sport durch die Jahreszeiten, Stollberg, MPZ

 13.11.2019 17.00 Uhr Erste Hilfe - Grundausbildung, Stollberg, Gymnasium 

   interpretieren und integrieren, Stollberg, MPZ

 14.11.2019 15.30 Uhr Schneidern - Grundkurs, Stollberg, MPZ

 19.11.2019 09.30 Uhr Das Smartphone & Tablet richtig bedienen (Android), Stollberg, MPZ

Bitte beachten Sie, dass aus Platzgründen nur eine begrenzte Auswahl und nur der Beginn der Kurse ausgewiesen sind. 

 

Detaillierte Informationen erhalten Sie telefonisch unter 037296 / 591 1663 und im Internet unter www.vhs-erzgebirgskreis.de

Veranstaltungstermine der Insel Adorf

 täglich 17.45 - 18.05 Uhr Abendgebet 
 montags 19.00 Uhr  Montagsgebet 

09221 Neukirchen
Burkhardtsdorfer Straße 1

E-Mail: esther@insel-adorf.de

Jugendbegegnungsstätte „INSEL“

Tel.:  03721  / 26 57 47

Web: www.ev-jugend-erz.de/ 

Kontaktdaten für Rückfragen:
 

 
 27. Oktober 15.00 Uhr Cafè Bet-El INSEL

 19. Oktober 19.00 Uhr PraiseUnited  eurofoam-Arena Burkhardtsdorf

 30. Oktober 17.30 Uhr Bergfest & Tagesgebet XXL INSEL

 Oktober 2019

Der Staatsbetrieb Sachsenforst informiert:

Weiterhin Gefahr durch Schadinsekten - nutzen Sie das kommende Halbjahr!

Kiefern, Lärchen, Laubholz

Es ist demnach mit einer weiteren 
flächenhaften Ausbreitung der Schäden 
zu rechnen, worauf Sie als Waldbesitzer 
und Waldbesitzerinnen jetzt reagieren 
sollten.

Fichtenbestände

Nicht überall konnte der Massenver-
mehrung von Borkenkäfern und anderen 
Schadinsekten erfolgreich Einhalt ge-
boten werden. Teilweise kam es zu 
flächigem Absterben von Waldbeständen 
im Freistaat Sachsen. Neben Nadelholz-
beständen ist witterungsbedingt auch zu-
nehmend Laubholz betroffen.   

Dort, wo nicht alle der 2019 mit Borken-
käfern befallenen Bäume rechtzeitig vor 
dem Ausflug der Jungkäfer saniert wur-
den, überwintern diese Käfer in der 
Bodenstreu. Hinzu kommen die erst im 
August/September befallenen und eben-
falls noch nicht eingeschlagenen und ab-
transportierten Bäume, in denen die 
Käfer unter der Rinde überwintern. 
Deshalb ist die Gefahr für eine Fort-
setzung der Massenvermehrung in 2020 
sehr hoch.  

An Kiefern, Lärchen und auch an Laub-
hölzern sind teilweise umfängliche 
Schäden durch den Befall unterschiedli-
cher Schädlinge und / oder Trockenheit 
entstanden. Es besteht Anlass zur Sorge, 
dass das Schadgeschehen in 2020 
voranschreitet.

Maßnahmen, die Sie im kommenden 
Halbjahr durchführen sollten:

• Waldschutzkontrollen (Schädlings-
erfassung),

• Holzlagerung, Transport, Holz-
verkauf,

Zur erforderlichen „sauberen“ Waldwirt-
schaft gehört nicht das Entfernen von 
rindenfreien Bäumen, aus denen die 
Käfer bereits ausgeflogen sind. Diese 
müssen nur dann gefällt werden, wenn 
die Verkehrssicherheit bei Belassen nicht 
gewährleistet ist.

• ggf. aktiven Maßnahmen zur 
Wiederbewaldung.

1.) Verschaffen Sie sich einen Überblick 
über den aktuellen Zustand Ihrer 
Waldflächen, Dies sollten Sie im 
Abstand von 4-6 Wochen wiederho-
len, weil der Befalls z.T. erst in den 
nächsten Monaten sichtbar wird.

2.) Prüfen Sie, wo umgehend gehandelt 
werden muss, z.B. zum Zweck der 
Verkehrssicherung/Gefahrenabwehr.

3.) Legen Sie eine Reihenfolge fest, wie 
Sie auf Ihren Waldflächen handeln 
wollen, z.B. bei

• Entnahme von mit rindenbrütenden 
Schädlingen befallenen Bäumen,

Prüfen Sie, ob Sie Ihre vorgesehenen  
Maßnahmen ggf. mit weiteren Waldbe-
sitzern abstimmen oder mit einer Forst-
betriebsgemeinschaft (FBG) Kontakt 
aufnehmen sollten; gemeinschaftlich 
lassen sich die Aufgaben evtl. besser 
bewältigen. Sprechen Sie evtl. benötigte 

Forstunternehmer mit ausreichender 
Vorlaufzeit an und beauftragen Sie diese 
früh genug. Prüfen Sie auch, wie Sie 
Ihren Wald besser auf zukünftige 
Schadereignisse (z.B. Sturm, Schnee-
bruch, Feuer, Insektenkalamitäten) 
vorbereiten können. 

Informationen und Hilfestellungen finden 
Sie zum Beispiel im Waldbesitzer-Portal 
auf den Internetseiten von Sachsenforst 
(www.sachsenforst.de). Über die dortige 
Förstersuche erhalten Sie die Kontakt-
daten Ihres Beratungsförsters von 
Sachsenforst. Bei forstrechtlichen Fragen 
oder Fragen zum Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln stehen Ihnen die Unteren 
Forstbehörden der Landkreise und Kreis-
freien Städte zur Verfügung.

09648 Mittweida, Tel.: 03727/956 601

Tel.: 037296 / 926 0011

örtlich zuständige Beratungsförster von 
Sachsenforst

www.sbs.sachsen.de/foerstersuche/

Forstbezirk Chemnitz
Am Landratsamt 3, Haus 5

Untere Forstbehörden der Landkreise u. 
kreisfreien Städte Landkr. Erzgebirge, 
Tel.: 03735 / 601-0 und 03771 / 277-0

Ansprechpartner:

 Mobil: 0172 / 79 38 293

Revier Zwönitz: Michael Melzer 

AN(GE)DACHT

Zumindest die aus Steinen und Zement. 
Die, die Deutschland einst teilte.
Anderenorts stehen sie noch, oder wer-
den neu geschaffen. Nicht zuletzt die 
Mauern in unseren Köpfen. Diese 
Mauern trennen vor allem Menschen. 
Menschen mit unterschiedlichen Lebens-
einstellungen oder auch Glaubens-
haltungen. Sie sind nicht sichtbar, aber 
spürbar. Sie hindern uns daran zueinan-
der zu kommen.

Viele Familien wurden durch die Mauer 
getrennt. Geteilt, wie das Land. Mit dem 
Mauerfall wurde möglich was Willy 
Brand so formulierte:
„Es wächst zusammen, was zusammen 
gehört“.

Es gibt sie nicht mehr - die Mauer.

„Mit allem haben wir gerechnet", sagte 
Ex-SED-Grande Horst Sindermann 
nach der politischen Wende, "nur nicht 
mit brennenden Kerzen und Gebeten.“

Aber Mauern kann es auch zwischen 
Gott und mir geben. Da wo ich festge-
mauerte Vorstellungen davon habe wie 
Gott ist, oder wo ich mit Gott vielleicht 
gar nichts zu tun haben will. Auch sol-
che Mauern verhindern dass zusammen 
kommt was zusammen gehört. 
Dann ist Gott auf der einen Seite und ich 
auf der anderen. Dann bleiben wir uns 
fremd.

Mit ihren Friedensgebeten haben Viele 
schon weit vor dem Wendejahr die 
Mauer zum Bröckeln gebracht. Denn 
das Gebet ist eine nicht zu unterschät-
zender Kraft.

Unter diesem „Motto“ haben mein Mann 
und ich bewusst an einem 3. Oktober 
geheiratet. Bewusst, weil wir auf unter-
schiedlichen Seiten der Mauer aufge-
wachsen sind. Ich im Westen, mein 
Mann in Sachsen. Deshalb erinnern wir 
uns mit großer Dankbarkeit an den Fall 
der Mauer, den wir in diesem Jahr zum 
30. Mal feiern dürfen.

Deshalb lade ich Sie ein: 
Ein Gebet kann auch die Mauern zwi-
schen Gott und Ihnen überwinden. Es 
kann den Weg frei machen Gott zu 
begegnen, Gott kennenzulernen - ganz 
neu oder ganz anders als bisher.

Das kann der Anfang eines Weges sein, 
wie es auch der Mauerfall 1989 war. Ein 
Weg auf dem zusammen wächst was 
zusammen gehört.

Evi Vogt

Landeskirchliche 
Gemeinschaft 
Neukirchen

Mauerfall           

Bildnachweis für „Mauerfall“-bild:
Stiftung Haus der Geschichte 
EB-Nr. 2005/07/0309; 
Urheber: Hanel, Walter.Neukirchen
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Evi Vogt

Landeskirchliche 
Gemeinschaft 
Neukirchen

Mauerfall           

Bildnachweis für „Mauerfall“-bild:
Stiftung Haus der Geschichte 
EB-Nr. 2005/07/0309; 
Urheber: Hanel, Walter.Neukirchen
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Mitteilung der Kirchgemeinde Adorf

Friedhofsgebührenordnung (FriedhGO) für den Friedhof der                 Ev.-Luth. Kirchgemeinde Adorf

Aufgrund von § 2 Abs. 2 i. V. m. §§ 13 Abs. 2 Buchstabe a und 43 der 
Kirchgemeindeordnung der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens (KGO) 
vom 13. April 1983 (ABl. S. A 33) in der jeweils geltenden Fassung 
und § 12 Absatz 1 der Rechtsverordnung über das kirchliche 
Friedhofswesen in der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens (Friedhofs-
verordnung - FriedhVO) vom 9. Mai 1995 (Amtsblatt 1995, S. A 81) 
hat die Ev.-Luth. Kirchgemeinde Adorf die folgende Gebühren-
ordnung beschlossen:

  der jeweiligen gebührenpflichtigen Leistung.

  gebühren mit der Verleihung des Nutzungsrechtes für die

   ihm zurechenbares Verhalten ausgelöst hat,

   oder wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft

 1. wer die Verwaltungshandlung veranlasst oder in

 - für Verwaltungsgebühren mit der Vornahme der

   oder verlängert hat,
 3. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsver-
   waltung durch schriftliche Erklärung übernommen hat

   Gesetzes haftet.
(2) Gebührenschuldner der Verwaltungsgebühr ist

   wessen Interesse sie vorgenommen wird,

(1) Gebührenschuldner der Benutzungsgebühr ist

   Gesetzes haftet.

 1. wer die Bestattung oder sonstige gebührenpflichtige 

 2. wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erworben

 2. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsver-

   oder wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft

(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 1 Allgemeines

§ 3 Entstehen der Gebührenschuld

   waltung durch schriftliche Erklärung übernommen hat

   Leistung nach dieser Ordnung beantragt oder  durch 

§ 2 Gebührenschuldner

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sowie für 
sonstige in § 8 aufgeführte Leistungen der Friedhofsverwaltung 
werden Gebühren nach dieser Gebührenordnung erhoben.

Die Gebührenschuld entsteht 
 - für Benutzungsgebühren mit der Inanspruchnahme

 - für Grabnutzungsgebühren sowie Friedhofsunterhaltungs-

  gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte oder mit der Fest-
  legung der Verlängerung des Nutzungsrechtes für den  
  Zeitraum der gesamten Verlängerung der Grabstätte.
 - für Bestattungsgebühren mit der Bestattung.

  Verwaltungshandlung. 

 gebenen Zahlungsfrist an die Friedhofskasse zu entrichten.

 gräber werden für die gesamte Nutzungszeit im Voraus

(2) Vor Zahlung der Gebühren oder Leistung entsprechender

 Gebührenbescheids fällig und sind innerhalb der dort ange-

§ 4 Festsetzung und Fälligkeit 

 Sicherheiten können Bestattungen nicht verlangt werden.
(3) Nutzungsgebühren sowie Gebühren für Gemeinschafts-

(1) Die Gebühren werden nach Bekanntgabe des schriftlichen

 erhoben.
(4) Die Friedhofsunterhaltungsgebühr wird jährlich festgesetzt.  
 Sie ist bis zum 31.12. des jeweiligen Erhebungsjahres 
 fällig.

 
 § 5 Mahnung und Vollstreckung rückständiger Gebühren

(1) Für schriftliche Mahnungen ist der dafür anfallende Auf-

(2) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsver-

 Vollstreckungsschuldner zu tragen.
 fahren eingezogen. Die Kosten der Vollstreckung hat der

§ 6 Stundung und Erlass von Gebühren

Die Gebühren können im Einzelfall aus Billigkeitsgründen wegen 
persönlicher oder sachlicher Härten gestundet sowie ganz oder 
teilweise erlassen werden.

 wand durch den Gebührenschuldner zu erstatten.

A. Benutzungsgebühren

 an Grabstätten (Nutzungsgebühr)

1.1 für Verstorbene vor Vollendung des 

1.2 für Verstorbene ab Vollendung des 

2.2 für Urnenbeisetzungen 

3. Urnenbeisetzung    290,00 �

 nach 2.2    22,00 �

1. Reihengrabstätten 

 

 2. Lebensjahres (Ruhezeit 10 Jahre)   195,00 � 

 pro Jahr für Grabstätten  
 nach 2.1.1    22,00 �

 (Verwaltungs- und Organisationsaufwand im Zusammen-

 nach 2.1.2    44,00 �

 Einzelstelle (je 2 Urnen)    440,00 �

I. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten

 hang mit der Bestattung, Aufwand für Grabherstellung etc.)

2.1 für Sargbestattungen 

§ 7 Gebührentarif

2. Wahlgrabstätten (Nutzungszeit 20 Jahre)

2.3. Gebühr für eine Verlängerung des 
 Nutzungsrechts an Wahlgrabstätten 

II. Bestattungs- und Beisetzungsgebühr

 2. Lebensjahres (Ruhezeit 20 Jahre)   390,00 �

2. Sargbestattung (Verstorbene ab 2 Jahre)  490,00 �

2.1.2 Doppelstelle    880,00 �
2.1.1 Einzelstelle    440,00 �

1. Sargbestattung (Verstorbene bis 2 Jahre)  295,00 �

4. Gebühr für Träger bei Sargbestattung pro Träger 20,00 �

III. Umbettungen, Ausbettungen und Grabauflösungen
 Bei Umbettungen, Ausbettungen wird nach § 8 verfahren.

IV. Friedhofsunterhaltungsgebühr

 Feierhalle/Friedhofskapelle pro Benutzung  90,00 �

VI. Gebühren für die Gemeinschaftsanlagen

 Zur Finanzierung der Kosten für die laufende Unterhaltung
 der allgemeinen Friedhofsanlage wird von allen Nutzungs-
 berechtigten (Inhaber eines Grabnutzungsrechts) auf Dauer
 des Nutzungsrechts eine jährliche Friedhofsunterhaltungs- 
 gebühr pro Grablager erhoben. Die Höhe der jährlichen
 Friedhofsunterhaltungsgebühr beträgt 25,00 � pro Gablager.

V. Gebühr für die Benutzung der Feierhalle/Friedhofskapelle
 Gebühr für die Benutzung der 

 Die Gebühren enthalten die Kosten für die Erstgestaltung, 
 die (Erst-)Bestattung bzw. Beisetzung, das Grabmal, die  
 Nutzungs- und Friedhofsunterhaltungsgebühr sowie die 
 laufende Pflege für die Dauer der Ruhezeit 20 Jahre.

1.  Gemeinschaftseinzelgräber
1.1 für Sargbestattungen    4.777,00 �
1.2 für Urnenbeisetzungen    4.522,00 �

 Adorf“.

 nach 2.2    128,00 �

1. Genehmigung für die Errichtung eines 

Besondere zusätzliche Leistungen oder Kosten, für die kein 
Gebührentarif vorgesehen ist, werden von der Friedhofsverwaltung 
nach dem jeweiligen Aufwand berechnet.

2. Genehmigung für die Veränderung eines 

2.3.2 Gebühr für eine Verlängerung des Nutzungsrechts,

2. Partnergrab

2.2 für Urnenbeisetzungen    4.573,00 �    

 nach 2.2    616,00 �

 für Gewerbetreibende    32,00 �

 der Friedhofsunterhaltung und der Pflege pro Jahr

 und die Zweitbeschriftung des Grabmals 

 Inschriften oder anderer baulicher  Maßnahmen  28,00 �
3. Erstellung einer Berechtigungskarte 

 (z.B. Einfassungen)      28,00 �

 nach 2.1    816,00 �

(1) Diese Friedhofsgebührenordnung und alle Änderungen

2.3.1 Gebühr für die Bestattung bzw. Beisetzung

 Grabmals oder der Ergänzung von 

2.1 für Sargbestattungen    6.410,00 �

 hierzu bedürfen der öffentlichen Bekanntmachung.
(2) Öffentliche Bekanntmachungen erfolgen im vollen Wort-

 nach 2.1    167,00 �

B.  Verwaltungsgebühren

 Grabmals sowie anderer baulicher Anlagen 

§ 8 Besondere zusätzliche Leistungen

§ 9 Öffentliche Bekanntmachungen

 laut im „Amtsblatt der Gemeinde Neukirchen mit Ortsteil 

 öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

 Friedhofsgebührenordnung vom 13.03.2004 außer Kraft.

(3) Die jeweils geltende Fassung der Friedhofsgebührenord-

Neukirchen OT Adorf, den 12.08.2019

(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenordnung tritt die

 Regionalkirchenamt Chemnitz am Tage nach der 

Kirchenvorstand der 
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Adorf

 hofsverwaltung der Kirchgemeinde Adorf.

(1) Diese Friedhofsgebührenordnung und alle Änderungen 
 treten jeweils nach der Bestätigung durch das Ev.-Luth. 

 nung liegt zur Einsichtnahme aus im Pfarramt / der Fried- 

§ 10 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

AZ: R 56513 Adorf (Annaberg)
Chemnitz, 02.09.2019

B E S T Ä T I G T



1514 www.neukirchen-erzgebirge.de nichtamtlicher Teil

Amtsblatt Neukirchen/Erzgeb. mit Ortsteil Adorf 10/2019

www.neukirchen-erzgebirge.de

Mitteilung der Kirchgemeinde Adorf

Friedhofsgebührenordnung (FriedhGO) für den Friedhof der                 Ev.-Luth. Kirchgemeinde Adorf

Aufgrund von § 2 Abs. 2 i. V. m. §§ 13 Abs. 2 Buchstabe a und 43 der 
Kirchgemeindeordnung der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens (KGO) 
vom 13. April 1983 (ABl. S. A 33) in der jeweils geltenden Fassung 
und § 12 Absatz 1 der Rechtsverordnung über das kirchliche 
Friedhofswesen in der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens (Friedhofs-
verordnung - FriedhVO) vom 9. Mai 1995 (Amtsblatt 1995, S. A 81) 
hat die Ev.-Luth. Kirchgemeinde Adorf die folgende Gebühren-
ordnung beschlossen:

  der jeweiligen gebührenpflichtigen Leistung.

  gebühren mit der Verleihung des Nutzungsrechtes für die

   ihm zurechenbares Verhalten ausgelöst hat,

   oder wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft

 1. wer die Verwaltungshandlung veranlasst oder in

 - für Verwaltungsgebühren mit der Vornahme der

   oder verlängert hat,
 3. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsver-
   waltung durch schriftliche Erklärung übernommen hat

   Gesetzes haftet.
(2) Gebührenschuldner der Verwaltungsgebühr ist

   wessen Interesse sie vorgenommen wird,

(1) Gebührenschuldner der Benutzungsgebühr ist

   Gesetzes haftet.

 1. wer die Bestattung oder sonstige gebührenpflichtige 

 2. wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erworben

 2. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsver-

   oder wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft

(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 1 Allgemeines

§ 3 Entstehen der Gebührenschuld

   waltung durch schriftliche Erklärung übernommen hat

   Leistung nach dieser Ordnung beantragt oder  durch 

§ 2 Gebührenschuldner

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sowie für 
sonstige in § 8 aufgeführte Leistungen der Friedhofsverwaltung 
werden Gebühren nach dieser Gebührenordnung erhoben.

Die Gebührenschuld entsteht 
 - für Benutzungsgebühren mit der Inanspruchnahme

 - für Grabnutzungsgebühren sowie Friedhofsunterhaltungs-

  gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte oder mit der Fest-
  legung der Verlängerung des Nutzungsrechtes für den  
  Zeitraum der gesamten Verlängerung der Grabstätte.
 - für Bestattungsgebühren mit der Bestattung.

  Verwaltungshandlung. 

 gebenen Zahlungsfrist an die Friedhofskasse zu entrichten.

 gräber werden für die gesamte Nutzungszeit im Voraus

(2) Vor Zahlung der Gebühren oder Leistung entsprechender

 Gebührenbescheids fällig und sind innerhalb der dort ange-

§ 4 Festsetzung und Fälligkeit 

 Sicherheiten können Bestattungen nicht verlangt werden.
(3) Nutzungsgebühren sowie Gebühren für Gemeinschafts-

(1) Die Gebühren werden nach Bekanntgabe des schriftlichen

 erhoben.
(4) Die Friedhofsunterhaltungsgebühr wird jährlich festgesetzt.  
 Sie ist bis zum 31.12. des jeweiligen Erhebungsjahres 
 fällig.

 
 § 5 Mahnung und Vollstreckung rückständiger Gebühren

(1) Für schriftliche Mahnungen ist der dafür anfallende Auf-

(2) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsver-

 Vollstreckungsschuldner zu tragen.
 fahren eingezogen. Die Kosten der Vollstreckung hat der

§ 6 Stundung und Erlass von Gebühren

Die Gebühren können im Einzelfall aus Billigkeitsgründen wegen 
persönlicher oder sachlicher Härten gestundet sowie ganz oder 
teilweise erlassen werden.

 wand durch den Gebührenschuldner zu erstatten.

A. Benutzungsgebühren

 an Grabstätten (Nutzungsgebühr)

1.1 für Verstorbene vor Vollendung des 

1.2 für Verstorbene ab Vollendung des 

2.2 für Urnenbeisetzungen 

3. Urnenbeisetzung    290,00 �

 nach 2.2    22,00 �

1. Reihengrabstätten 

 

 2. Lebensjahres (Ruhezeit 10 Jahre)   195,00 � 

 pro Jahr für Grabstätten  
 nach 2.1.1    22,00 �

 (Verwaltungs- und Organisationsaufwand im Zusammen-

 nach 2.1.2    44,00 �

 Einzelstelle (je 2 Urnen)    440,00 �

I. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten

 hang mit der Bestattung, Aufwand für Grabherstellung etc.)

2.1 für Sargbestattungen 

§ 7 Gebührentarif

2. Wahlgrabstätten (Nutzungszeit 20 Jahre)

2.3. Gebühr für eine Verlängerung des 
 Nutzungsrechts an Wahlgrabstätten 

II. Bestattungs- und Beisetzungsgebühr

 2. Lebensjahres (Ruhezeit 20 Jahre)   390,00 �

2. Sargbestattung (Verstorbene ab 2 Jahre)  490,00 �

2.1.2 Doppelstelle    880,00 �
2.1.1 Einzelstelle    440,00 �

1. Sargbestattung (Verstorbene bis 2 Jahre)  295,00 �

4. Gebühr für Träger bei Sargbestattung pro Träger 20,00 �

III. Umbettungen, Ausbettungen und Grabauflösungen
 Bei Umbettungen, Ausbettungen wird nach § 8 verfahren.

IV. Friedhofsunterhaltungsgebühr

 Feierhalle/Friedhofskapelle pro Benutzung  90,00 �

VI. Gebühren für die Gemeinschaftsanlagen

 Zur Finanzierung der Kosten für die laufende Unterhaltung
 der allgemeinen Friedhofsanlage wird von allen Nutzungs-
 berechtigten (Inhaber eines Grabnutzungsrechts) auf Dauer
 des Nutzungsrechts eine jährliche Friedhofsunterhaltungs- 
 gebühr pro Grablager erhoben. Die Höhe der jährlichen
 Friedhofsunterhaltungsgebühr beträgt 25,00 � pro Gablager.

V. Gebühr für die Benutzung der Feierhalle/Friedhofskapelle
 Gebühr für die Benutzung der 

 Die Gebühren enthalten die Kosten für die Erstgestaltung, 
 die (Erst-)Bestattung bzw. Beisetzung, das Grabmal, die  
 Nutzungs- und Friedhofsunterhaltungsgebühr sowie die 
 laufende Pflege für die Dauer der Ruhezeit 20 Jahre.

1.  Gemeinschaftseinzelgräber
1.1 für Sargbestattungen    4.777,00 �
1.2 für Urnenbeisetzungen    4.522,00 �

 Adorf“.

 nach 2.2    128,00 �

1. Genehmigung für die Errichtung eines 

Besondere zusätzliche Leistungen oder Kosten, für die kein 
Gebührentarif vorgesehen ist, werden von der Friedhofsverwaltung 
nach dem jeweiligen Aufwand berechnet.

2. Genehmigung für die Veränderung eines 

2.3.2 Gebühr für eine Verlängerung des Nutzungsrechts,

2. Partnergrab

2.2 für Urnenbeisetzungen    4.573,00 �    

 nach 2.2    616,00 �

 für Gewerbetreibende    32,00 �

 der Friedhofsunterhaltung und der Pflege pro Jahr

 und die Zweitbeschriftung des Grabmals 

 Inschriften oder anderer baulicher  Maßnahmen  28,00 �
3. Erstellung einer Berechtigungskarte 

 (z.B. Einfassungen)      28,00 �

 nach 2.1    816,00 �

(1) Diese Friedhofsgebührenordnung und alle Änderungen

2.3.1 Gebühr für die Bestattung bzw. Beisetzung

 Grabmals oder der Ergänzung von 

2.1 für Sargbestattungen    6.410,00 �

 hierzu bedürfen der öffentlichen Bekanntmachung.
(2) Öffentliche Bekanntmachungen erfolgen im vollen Wort-

 nach 2.1    167,00 �

B.  Verwaltungsgebühren

 Grabmals sowie anderer baulicher Anlagen 

§ 8 Besondere zusätzliche Leistungen

§ 9 Öffentliche Bekanntmachungen

 laut im „Amtsblatt der Gemeinde Neukirchen mit Ortsteil 

 öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

 Friedhofsgebührenordnung vom 13.03.2004 außer Kraft.

(3) Die jeweils geltende Fassung der Friedhofsgebührenord-

Neukirchen OT Adorf, den 12.08.2019

(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenordnung tritt die

 Regionalkirchenamt Chemnitz am Tage nach der 

Kirchenvorstand der 
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Adorf

 hofsverwaltung der Kirchgemeinde Adorf.

(1) Diese Friedhofsgebührenordnung und alle Änderungen 
 treten jeweils nach der Bestätigung durch das Ev.-Luth. 

 nung liegt zur Einsichtnahme aus im Pfarramt / der Fried- 

§ 10 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

AZ: R 56513 Adorf (Annaberg)
Chemnitz, 02.09.2019

B E S T Ä T I G T



1716 www.neukirchen-erzgebirge.de nichtamtlicher Teil

Amtsblatt Neukirchen/Erzgeb. mit Ortsteil Adorf 10/2019Termine und Veranstaltungen der Kirche

   mit Frank Vogt in der Landeskirchlichen  
  10.00 Uhr  Gottesdienst zum Thema „30 Jahre Mauerfall“

   der Konfirmanden in Adorf
03.11.  10.00 Uhr Gemeinsamer Vorstellungsgottesdienst 

10.11.  10.00 Uhr Sakramentsgottedienst in Neukirchen

   Gemeinschaft 
 

  10.00 Uhr Sakramentsgottedienst in Adorf

Zu den 10.00 Uhr Gottesdiensten findet immer parallel Kindergottesdienst statt.

17.11.  09.00 Uhr Predigtgottesdienst in Neukirchen

20.10.  10.00 Uhr Sakramentsgottesdienst in Neukirchen

31.10.  10.00 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst zum Reformationsfest
   mit Taufe in Neukirchen

13.10.  17.00 Uhr  Gedenk- und Dankgottesdienst 
   30 Jahre friedliche Revolution in Neukirchen
  10.00 Uhr         Posaunengottedienst in Adorf

  08.30 Uhr Predigtgottesdienst in Adorf

27.10.  10.00 Uhr Gottesdienst mit Lobpreis in Neukirchen
  10.00 Uhr Gottesdienst mit Chor „Zwischentöne“ in Adorf

Gottesdienste

Kirchliches Leben in Neukirchen und Adorf

Kirchenkalender

Im Pfarramt Adorf kann man sich den 
Kalender anschauen und für 15,- � 
erwerben. Der Kalender eignet sich auch 
gut als Geschenk für die nächsten 
Monate bzw. zu Weihnachten.

Jährlich erscheint der Kirchenkalender: 
„Kirchen am Weg“, wo 12 ausgewählte 
Kirchen aus Sachsen auf den Monats-
blättern vorgestellt werden. Für 2020 ist 
auch die Adorfer Kirche dabei.

Kontakt:
Pfarramt / Friedhofsverwaltung Neuk.:

Friedhof  Tel.: (0371) 21 71 13

Tel.: (03721) 27 10 84

Adorfer Hauptstr. 98, 

Kirchsteig 3, 09221 Neukirchen

Pfarramt / Friedhofsverwaltung Adorf:

09221 Neukirchen (OT Adorf) 

Pfarramt Tel.: (0371) 21 71 43

Neues Friedhofstor

Schon im Mai wurde das neue Eingangs-
tor zum Friedhof eingebaut. Die Ge-
staltung orientiert sich an dem Vor-
gängertor in schlichter gerader Form mit 
dem Akzent eines Kreuzes, allerdings in 
wesentlich stabilerer Ausführung. Damit 
fügt es sich gut in das neue Gesamt-
konzept des Eingangsbereiches mit 
Gabionenmauer und Lärchenholzver-
kleidung vor den Abfallbehältern ein.

Ermöglicht wurde die Torerneuerung, die 
insgesamt ca 4.000,- � kostete durch 
Spendenbeträge der Friedhofsbesucher 
aber vor allem durch die Einzelspende 
der ausführenden Firma METALLBAU 
PRÜFER vertreten durch Daniel und 
Theresia Prüfer in Höhe von 3.000, - �.

Der Blick des Besuchers wird nicht ver-
stellt, sondern zu der prächtigen Linden-
allee gelenkt, die durch ihre Größe und 
Schönheit im Wechsel der Jahreszeiten 
ein tiefes Sinnbild für Werden und 
Vergehen, Weg und Ziel, Zeit und Ewig-
keit darstellt. 

Herzlichen Dank dafür und für die 
geleistete Arbeit.
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30 Jahre friedliche Revolution

Auch in Neukirchen hatten die Ereignisse von 1989 große Auswirkungen, an die wir im Rahmen eines Gedenk- und Dank-
gottesdienstes erinnern wollen.
In der Veranstaltung werden Zeitzeugen sprechen und eine Bilderausstellung gezeigt werden. Im Anschluss gibt es die Gelegenheit 
zu Begegnung und Gesprächen.

Wo man zusammenkommt, kann ver-
schieden sein. Garage, Carport, Scheu-
ne, Stall oder auch im Haus, alles ist 
möglich. Außer Privatpersonen, möchten 

Ab 2. Dezember öffnen sich wieder die 
„Türchen“ zum Neukirchner Lebendigen 
Adventskalender. Wer mitmachen 
möchte, melde sich bitte so schnell wie 
möglich im Pfarramt um einen Abend 
seiner Wahl zu sichern, spätestens aber 
bis 15. November. 

Lebendiger Adventskalender Neukirchen

Der „offene Adventskalender“ ist eine 
gute Möglichkeit, sich ohne größeren 
Aufwand in der Öffentlichkeit zu präsen-
tieren.  

wir auch Firmen, Handwerker, Geschäfte 
oder Vereine anregen, sich zu beteiligen. 

Man kann auch erst mal unverbindlich 
anfragen oder sich einen Abend an-
schauen, um dann vielleicht nächstes 
Jahr mitzumachen.

Im Anschluss gibt es Gegrilltes und Getränke vom Förderverein der Kita. 
Um 19.00 Uhr endet das Martinsfest. 

Dieses Jahr wird es erstmals einen Umzug gemeinsam mit der Kita Pünktchen 
geben. . Dort wird Treffpunkt ist um 16.30 Uhr auf dem Platz hinter dem Rathaus
ein kleines Programm und Musik mit dem Fanfarenzug angeboten, danach wird der 
Martinsreiter den Umzug durch die Gartenstadt anführen. 

Herzliche Einladung an alle Kinder und Familien und Lampions nicht vergessen!

Am 11.11. ist Martinsfest
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17.11.  09.00 Uhr Predigtgottesdienst in Neukirchen
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31.10.  10.00 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst zum Reformationsfest
   mit Taufe in Neukirchen

13.10.  17.00 Uhr  Gedenk- und Dankgottesdienst 
   30 Jahre friedliche Revolution in Neukirchen
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Gottesdienste

Kirchliches Leben in Neukirchen und Adorf

Kirchenkalender

Im Pfarramt Adorf kann man sich den 
Kalender anschauen und für 15,- � 
erwerben. Der Kalender eignet sich auch 
gut als Geschenk für die nächsten 
Monate bzw. zu Weihnachten.

Jährlich erscheint der Kirchenkalender: 
„Kirchen am Weg“, wo 12 ausgewählte 
Kirchen aus Sachsen auf den Monats-
blättern vorgestellt werden. Für 2020 ist 
auch die Adorfer Kirche dabei.

Kontakt:
Pfarramt / Friedhofsverwaltung Neuk.:

Friedhof  Tel.: (0371) 21 71 13

Tel.: (03721) 27 10 84

Adorfer Hauptstr. 98, 

Kirchsteig 3, 09221 Neukirchen

Pfarramt / Friedhofsverwaltung Adorf:

09221 Neukirchen (OT Adorf) 

Pfarramt Tel.: (0371) 21 71 43

Neues Friedhofstor

Schon im Mai wurde das neue Eingangs-
tor zum Friedhof eingebaut. Die Ge-
staltung orientiert sich an dem Vor-
gängertor in schlichter gerader Form mit 
dem Akzent eines Kreuzes, allerdings in 
wesentlich stabilerer Ausführung. Damit 
fügt es sich gut in das neue Gesamt-
konzept des Eingangsbereiches mit 
Gabionenmauer und Lärchenholzver-
kleidung vor den Abfallbehältern ein.

Ermöglicht wurde die Torerneuerung, die 
insgesamt ca 4.000,- � kostete durch 
Spendenbeträge der Friedhofsbesucher 
aber vor allem durch die Einzelspende 
der ausführenden Firma METALLBAU 
PRÜFER vertreten durch Daniel und 
Theresia Prüfer in Höhe von 3.000, - �.

Der Blick des Besuchers wird nicht ver-
stellt, sondern zu der prächtigen Linden-
allee gelenkt, die durch ihre Größe und 
Schönheit im Wechsel der Jahreszeiten 
ein tiefes Sinnbild für Werden und 
Vergehen, Weg und Ziel, Zeit und Ewig-
keit darstellt. 

Herzlichen Dank dafür und für die 
geleistete Arbeit.
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30 Jahre friedliche Revolution

Auch in Neukirchen hatten die Ereignisse von 1989 große Auswirkungen, an die wir im Rahmen eines Gedenk- und Dank-
gottesdienstes erinnern wollen.
In der Veranstaltung werden Zeitzeugen sprechen und eine Bilderausstellung gezeigt werden. Im Anschluss gibt es die Gelegenheit 
zu Begegnung und Gesprächen.

Wo man zusammenkommt, kann ver-
schieden sein. Garage, Carport, Scheu-
ne, Stall oder auch im Haus, alles ist 
möglich. Außer Privatpersonen, möchten 

Ab 2. Dezember öffnen sich wieder die 
„Türchen“ zum Neukirchner Lebendigen 
Adventskalender. Wer mitmachen 
möchte, melde sich bitte so schnell wie 
möglich im Pfarramt um einen Abend 
seiner Wahl zu sichern, spätestens aber 
bis 15. November. 

Lebendiger Adventskalender Neukirchen

Der „offene Adventskalender“ ist eine 
gute Möglichkeit, sich ohne größeren 
Aufwand in der Öffentlichkeit zu präsen-
tieren.  

wir auch Firmen, Handwerker, Geschäfte 
oder Vereine anregen, sich zu beteiligen. 

Man kann auch erst mal unverbindlich 
anfragen oder sich einen Abend an-
schauen, um dann vielleicht nächstes 
Jahr mitzumachen.

Im Anschluss gibt es Gegrilltes und Getränke vom Förderverein der Kita. 
Um 19.00 Uhr endet das Martinsfest. 

Dieses Jahr wird es erstmals einen Umzug gemeinsam mit der Kita Pünktchen 
geben. . Dort wird Treffpunkt ist um 16.30 Uhr auf dem Platz hinter dem Rathaus
ein kleines Programm und Musik mit dem Fanfarenzug angeboten, danach wird der 
Martinsreiter den Umzug durch die Gartenstadt anführen. 

Herzliche Einladung an alle Kinder und Familien und Lampions nicht vergessen!

Am 11.11. ist Martinsfest
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private Kleinanzeigen

Musik für Ihre Feier zu fairem Preis.
DJ Alfred Horstmann unterhält Sie bei Hochzeiten
Geburtstagen und sonstigen Anlässen.
Tel.: 0171 406 1715 oder alfred.horstmann@web.de

Neukirchen, im Septemer 2019

In Liebe und Dankbarkeit haben wir Abschied genommen 
von unserem lieben Ehemann, Vater und Großvater

MANFRED BLECHA 
geb. 1. Januar 1951          gest. 3. August 2019

Für die vielen Beweise aufrichtiger Anteilnahme möchten 
wir uns bei allen Verwandten, Freunden, Kollegen und 

Bekannten herzlichst bedanken.

Ehefrau Evelin 
In stiller Trauer

Sohn Mirko mit Familie

Stollberg, Ernst-Thälmann-Str. 3, Tel.: 037296 / 9 27 970, Mo.-Fr.: 9-18, Sa.: 9-12 Uhr

Neukirchen, Hauptstr. 96, Tel.: 0371 / 2 78 08 74
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Orthopädie-Technik 
& Sanitätshaus

Seit 1959

Besuchen Sie uns auch in unserem NEUEN WEB-SHOP www.ot-ludwig.de

NEU in Neukirchen:durchgängig
Mo.-Fr.: 10 - 18 Uhr

Fliesenlegerfachbetrieb

. . .Neukirchen  Hauptstraße 90  Tel.: 0371 / 22 14 30  Fax: 0371 / 28 21 009

BADTRÄUME VOM FLIESENLEGERFACHBETRIEB

1959 2019

 fliesen-toepfer@t-online.de

Inhaber: Betonstein- und Terrazzoherstellermeister und Fliesen- und Natursteinlegermeister e.K. Jan Hofmann

.  .FLIESENLEGEARBEITEN  FLIESENFACHHANDEL  NATURSTEINVERLEGUNG

18.10. | 25.10. | 1.11. | 02.11. | 08.11.

Radwechsel PKW  10€ mit Einlagerung 25€
Radwechsel Transporter & SUV  15€ mit Einlagerung 30€

Unsere -Wechseltage 2019:WINTERREIFEN

ANGEBOT RÄDERWECHSEL & EINLAGERUNG

ADORFER
Autotechnik
Görner& Peprny GbR
KFZ - Meisterwerkstatt 

Gern erstellen wir Ihnen ein persönliches Angebot für WINTERREIFEN und die Montage.

!
Sie finden uns im ehemaligen MTS Gelände.
Adorfer Hauptstraße 16, 09221 Neukirchen OT Adorf
Telefon: 01525 65 94 503, E-mail: Adorf-Autotechnik@web.de

Bitte vereinbaren Sie telefonisch
Ihren Reifenwechseltermin.

Pflegekräfte geben an, als selbstständiger Dienstleister ein 
Gewerbe angemeldet zu haben, arbeiten in Wirklichkeit aber 
schwarz. Bei der Schwarzarbeit werden von Ihnen als 
Auftraggeber weder Lohnsteuer noch Sozialversicherungs-
beiträge abgeführt. Die Vorenthaltung kann gemäß § 266a 
StGB mit einer Freiheitsstrafe oder einer Geldstrafe geahndet 
werden. Daher ist bei der Anbietersuche Vorsicht geboten. 

Weitere Informationen finden Sie auch auf der Verbands-
Homepage unter www.pflegehilfe.org. 

Pressekontakt: 

Die 24-Stunden-Pflege ist die beste Lösung für eine ver-
antwortungsvolle Pflege im vertrauten Zuhause. Erfahrene 
Pflegekräfte kümmern sich um Ihren Angehörigen und über-
nehmen alltägliche Aufgaben im Haushalt. Doch die Gefahr 
einer Scheinselbstständigkeit ist groß. 

Telefon: 06131 / 83 82 164, mail: info@pflegehilfe.de 
Parcusstraße 8,  55116 Mainz 

Um Ihrem Angehörigen eine legale Betreuung zu ermöglichen, 
unterstützt Sie der Verband Pflegehilfe bei der Suche nach 
geprüften Anbietern für u.a. 24-Stunden-Pflege, Treppenlifte 
oder barrierefreie Badumbauten. Die Mitarbeiter aus der 
Beratung sind von 8.00 bis 20.00 Uhr unter der bundes-
weiten Rufnummer 06131 / 83 82 160 kostenfrei für Sie da. 

Verband Pflegehilfe Melissa Kropp 

24-Stunden-Pflege: 
Schützen Sie sich 
vor Schwarzarbeit

Schwarzmarktangebote und Scheinselbstständigkeit
Die Pflegebranche boomt und der Markt 
wird undurchsichtig

Die aktuellen Mediadaten des 

Amtsblattes und die Anzeigen-

preisliste finden Sie unter:

www.itpdesign.de
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. . .MEDICAL BEAUTY  KOSMETIK  MASSAGEN  WELLNESS
. .Inh. Silke Busch  Adorfer Hauptstraße 22  09221 Neukirchen OT Adorf

.Telefon: 03721 . 26 85 55  e-mail: info@beauty-and-relax.com

 Die Anti-Aging Behandlung mit Tiefenwirkung für ein ultimatives Hautergebnis.

Ich freue mich, Sie in meinem Studio begrüßen zu können und bitte um Anmeldung, da die Plätze begrenzt sind.

MICRO NEEDLING   Aktivieren Sie Ihre Schönheit

Uhlig
Alles aus einer Hand

Winterreifenwechsel  incl. Reifencheck,
Waschwasserfrostschutz, 

Batterie- und Beleuchtungscheck
im Aktionszeitraum Oktober-November nur

90909019.19.19.

Jetzt schon an die 

Wintersicherheit denken!

zzgl. 
Materialkosten

. .Unfallinstandsetzung  Mechanikerarbeiten  Abschleppdienst 
.Lackierung  HU/AU - Stützpunkt 

Neukirchen

Stollberger Str. 36

0371 / 21 70 18

kfz@autouhlig.de  
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